
Abänderungsantrag 

(7' � {t?I L9..R. cA--<---' 
der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Philipp Kucher 

J 

Kolleginnen und Kollegen, 

betreffend den Antrag 927/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Bundesgesetz über die Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen in 

Blutspendeeinrichtungen (Blutsicherheitsgesetz 1999 - BSG 1999) geändert wird 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs genannte Gesetzesantrag 927/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 

das Bundesgesetz über die Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen in 

Blutspendeeinrichtungen (Blutsicherheitsgesetz 1999 - BSG 1999) geändert wird, 

wird wie folgt geändert: 

a) Z 1 lautet: 

,,1. In § 7 Abs. 6 wird nach dem ersten Satz folgender Satz angefügt: 

,Abweichend davon sind Vollblutspenden in mobilen Blutspendeeinrichtungen auch ohne 
Anwesenheit eines Arztes nach Vorgaben eines hiefür qualifizierten und zur 
selbstständigen Berufsausübung in Österreich berechtigten Arztes in Anwesenheit eines 
hiefür qualifizierten Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG, BGBL I Nr. 108/1997) 
zulässig, sofern eine unmittelbare Rückfrage bei einem entsprechend ausgebildeten Arzt 
möglich ist. '" 

b) Z 2 lautet: 

,,2. In § 7 Abs. 7 wird nach dem ersten Satz folgender Satz angefügt: 

,Abweichend davon kann die Gewinnung von Vollblutspenden In mobilen 
Blutspendeeinrichtungen auch ohne Anwesenheit eines Arztes nach Vorgaben eines 
hiefür qualifizierten und zur selbstständigen Berufsausübung in Österreich berechtigten 
Arztes durch einen hiefür qualifizierten Angehörigen des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits- und Krankenpflege erfolgen. '" 
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c) Z 3 lautet: 

,,3. In § 9 Abs. 2 wird nach dem ersten SatzJolgender Satz angefügt: 

,Abweichend davon kann in mobilen Blutspendeeinrichtungen anstelle der Beurteilung 
der gesundheitlichen Eignung von Spendern über die Zulassung zur Vollblutspende 
aufgrund eines standardisierten Anamnesebogens und nach den Vorgaben eines hiefür 
qualifizierten und zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Arztes durch hiefür 
qualifizierte Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 
entschieden werden, wenn diesen diese Aufgabe gemäß §§ 12 Abs. 3 iVm 15 Abs. 1 und 
2 GuKG übertragen wurde und in Zweifelsfällen eine unmittelbare Rückfrage bei einem 
entsprechend ausgebildeten Arzt möglich ist. '" 
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Begründung 

Zu a) (Z 1 (§ 7 Abs. 6»: 

Es soll während des Betriebs einer mobilen Blutspendeeinrichtung ("Blutspendeaktion", 
die tage- oder stundenweise außerhalb einer ortsfesten Blutspendeeinrichtung stattfindet) 
gewährleistet sein, dass eine unmittelbare Rückfrage bei einem entsprechend 
ausgebildeten Arzt möglich ist, um den Gesundheitsschutz von Spender und Empfänger 
sicherzustellen. 

Zu a) bis c) (Z 1 bis 3 (§ 7 Abs. 6 und 7, § 9 Abs. 2»: 

Aus Gründen der Patienten- und Produktsicherheit soll der Betrieb emer 
Blutspendeeinrichtung und die Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen nur in 
Anwesenheit eines zur selbstständigen Berufsausübung in Österreich berechtigten Arztes, 
der die hiefür entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten aufweist, zulässig sein. 
Abweichend von diesem Grundsatz soll es ermöglicht werden, dass bei mobilen 
Blutspendeeinrichtungen von der Anwesenheit eines hiefür qualifizierten Arztes unter 
den normierten Voraussetzungen abgesehen werden kann. Diese Maßnahme stellt eine 
ausreichende Verfügbarkeit von Blutkonserven sicher und entspricht auch einer in der 
Blutkomrnission besprochenen und festgelegten Empfehlung. 

Mit der Abänderung des Initiativantrages werden weiters redaktionelle und legistische 
Präzisierungen getroffen. 
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